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1 Einleitung 

Der vorliegende Bericht behandelt zwei zentrale Themen der familienpolitischen Diskussion, 
nämlich Familienleistungen und Kinderbetreuung. Das Anliegen der Studie ist es, nationale 
Kennzahlen aus diesen zwei Bereichen, nämlich die Ausgaben für Familienleistungen und 
die Betreuungsquoten der unter 3- bzw. 3- bis unter 6-Jährigen, auf ihre Aussagekraft und 
Vergleichbarkeit zu untersuchen und Vorschläge für eventuelle Modifikationen der Kennzah-
len zu formulieren.  
 
Zur Untersuchung des Themas wurden neben Österreich drei weitere europäische Länder 
gewählt, die im familienpolitischen Diskurs von besonderer Bedeutung sind: Schweden, Dä-
nemark und Frankreich. 
 
Das Kapitel 2 betrachtet die Definitionen und das Ausmaß der Ausgaben für Familienleistun-
gen gemessen an der wirtschaftlichen Leistung der vier Länder. Als Grundlage dienen Daten 
der OECD und Eurostat. Der erste Teil umfasst eine differenzierte Darstellung der Ausgaben 
für Familienleistungen nach Funktion und Zeit. Die Unterschiede zwischen den OECD und 
Eurostat Angaben werden erläutert. Im zweiten Teil werden korrigierte Ausgaben für Fami-
lienleistungen vorgestellt, mit dem Ziel einer verbesserten Vergleichbarkeit der Ausgaben 
zwischen Ländern. Die korrigierten Ausgaben berücksichtigen sowohl die Altersstruktur der 
Bevölkerung eines Landes als auch individuelle Altersgrenzen bei Leistungen. 
 
Als speziellen Teil der Familienleistungen wird in Kapitel 3 detailliert auf die außerfamiliale 
Kinderbetreuung eingegangen. Dabei stehen vor allem die Messung und die internationale 
Vergleichbarkeit der Betreuungsquoten im Mittelpunkt. Da europäische Vergleiche meist auf 
den Daten des EU-SILC beruhen, wird zunächst dargestellt, welche Betreuungsformen und 
welche Kinder im EU-SILC erfasst werden. Daran angeknüpft wird der Frage nachgegangen, 
wie aussagekräftig und zuverlässig die EU-SILC Daten sind und ob sie in den einzelnen 
Ländern tatsächlich vergleichbar erhoben werden oder nicht. Neben dem EU-SILC liegen in 
den meisten Ländern auch Daten aus anderen nationalen Erhebungen zur Kinderbetreuung 
vor, in Österreich beispielsweise aus der Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria. Wie 
sehr die Ergebnisse solcher Erhebungen mit jenen des EU-SILC übereinstimmen oder nicht 
übereinstimmen, wird ebenfalls in diesem Kapitel behandelt. 
 
Neben der bloßen Betrachtung der Betreuungsquoten wird auch die Notwendigkeit aufge-
zeigt, Hintergrundvariablen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für Eltern zu berück-
sichtigen. Hierbei wird auf die Karenzregelungen (Dauer und Bezahlung) in den einzelnen 
Ländern eingegangen. Zudem wird auch thematisiert, ob über das gesamte Land und über 
Altersgruppen (unter 3-Jährige, 3- bis unter 6-Jährige) berechnete Betreuungsquoten die 
lokale Betreuungssituation grundsätzlich realitätsnahe widerspiegeln können oder ob hier 
Verschleierungen vorliegen können. 
 
Die Betreuungsquoten werden vielfach in Relation zum Barcelona-Ziel der EU gesetzt. Ob 
diese Verknüpfung zulässig ist und ob das Barcelona-Ziel anhand seiner Formulierung tat-
sächlich dazu beitragen kann, ausreichend bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Verfü-
gung zu stellen, wird abschließend beleuchtet. 
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2 Familienleistungen 

Für die Definition von Familienleistungen wird im europäischen Vergleich auf die Klassifikati-
on des „Europäischen Systems der Integrierten Sozialschutzstatistik“, ESSOSS bzw. 
ESSPROS nach der englischen Abkürzung, zurückgegriffen (European Commission, 2012).  

2.1 Definition des Sozialschutzes 

Sozialschutz umfasst „alle Eingriffe öffentlicher oder privater Stellen“, die darauf ausgerichtet 
sind, „privaten Haushalten und Einzelpersonen die Belastung durch bestimmte Risiken oder 
Bedürfnisse abzunehmen, vorausgesetzt, dass weder eine gleichzeitige Vereinbarung auf 
Gegenseitigkeit noch eine individuelle Vereinbarung besteht.“ (Artikel 2 b) der Verordnung 
(EG) Nr. 458/2007). Direkte Mittelübertragungen zwischen privaten Haushalten, z.B. Hilfe 
von Angehörigen, sind ausgeschlossen. Die Beschränkung auf Vereinbarungen ohne Ge-
genseitigkeit ist vor allem für die Unterscheidung zwischen Sozialschutzleistungen von Ar-
beitgebern an Arbeitnehmer und Lohn- bzw. Gehaltszahlungen relevant. Sozialschutz von 
Arbeitgebern beschränkt sich in der Praxis auf Lohn- und Gehaltsfortzahlungen bei Abwe-
senheit, Gesundheitsversorgung und gesetzlichen Sonderzulagen. 
 
Die Risiken oder Bedürfnisse, die den Sozialschutz begründen können, lassen sich vereinba-
rungsgemäß in die folgenden acht Gruppen zusammenfassen: 
 

1. Krankheit/Gesundheitsversorgung 
2. Invalidität/Gebrechen 
3. Alter 
4. Hinterbliebene 
5. Familie/Kinder 
6. Arbeitslosigkeit 
7. Wohnen 
8. Soziale Ausgrenzung, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden kann. 

 

2.2 Definition der Familienleistungen 

Familienleistungen umfassen die Sozialausgaben (keine Einnahmen), die dem Punkt Fami-
lie/Kinder zugeordnet werden, nämlich folgende Leistungen, die  
 

 private Haushalte bei der Erziehung von Kindern finanziell unterstützen; 
 Personen, die Verwandte außer Kindern unterstützen, finanzielle Hilfe leisten; 
 speziell auf die Unterstützung und den Schutz der Familie, insbesondere der Kinder, 

ausgerichtete soziale Dienstleistungen bereitstellen. 
 
diese werden unterteilt in Geldleistungen: 

 Einkommenssicherung bei der Geburt 
 Geburtsbeihilfe 
 Elternurlaub 
 Familienbeihilfe bzw. Kindergeld 
 Sonstige Geldleistungen 

 
 



ÖIF Working Paper | Nr. 88 | Familienleistungen internationaler Vergleich | Februar 2017 

6 

und Sachleistungen: 
 Betreuung der Kinder tagsüber 
 Unterbringung 
 Haushaltshilfe 
 Sonstige Sachleistungen 

 
Generell werden Steuererleichterungen für Familien nach ESSOSS-Systematik nicht berück-
sichtigt. Im ESSOSS Handbuch (European Commisson, 2012, S.134) steht dazu: „The 
ESSPROS Core system collects data on the expenditure on social protection benefits pro-
vided by public and private bodies to individuals and households without any deduction of 
taxes…”. Laut Sozialschutz in Österreich (BMASK 2014, S.60) bildet der Kinderabsetzbetrag 
für Österreich jedoch eine Ausnahme. Ebenso sind in den Familienleistung für Deutschland 
laut OECD country note (OECD, 2015f) steuerliche Leistungen in der Höhe von €22.040 Mio. 
enthalten. 
 
2.2.1 Bestandteile der Geldleistungen 

Einkommenssicherung bei der Geburt: pauschale oder einkommensbezogene Zahlungen 
zur Entschädigung der geschützten Person für Einkommenseinbußen infolge der Abwesen-
heit vom Arbeitsplatz in Verbindung mit einer Geburt für die Zeit vor und/oder nach der Ent-
bindung oder in Verbindung mit einer Adoption. Die Leistung kann auch an den Vater gezahlt 
werden.  
 
Diese Leistungen können von rechtlich selbständigen Sozialschutzsystemen oder vom Ar-
beitgeber in Form von Lohn- und Gehaltsfortzahlung während der Abwesenheit vom Arbeits-
platz erbracht werden. Wenn keine administrativen Angaben über den Wert dieser Zahlun-
gen vorliegen, müssen andere Quellen zur Schätzung herangezogen werden, wie z. B. 
Lohnkostenerhebungen.  

 
Geburtsbeihilfe: Leistungen, die normalerweise als einmaliger Kapitalbetrag oder in Raten 
bei Geburt oder Adoption gezahlt werden. 
 
Elternurlaub: Leistungen, die entweder der Mutter oder dem Vater bei deren Abwesenheit 
vom Arbeitsplatz oder bei Verkürzung der Arbeitszeit gezahlt werden mit dem Ziel, sich der 
Kindererziehung zu widmen, wobei es sich normalerweise um Kleinkinder handelt. 
 
Familienbeihilfe bzw. Kindergeld: regelmäßige Zahlungen zur Deckung der Erziehungs-
kosten an ein Mitglied eines privaten Haushalts, in dem unterhaltsberechtigte Kinder leben. 
 
Sonstige Geldleistungen: Leistungen, die unabhängig von der Familienbeihilfe an private 
Haushalte als Unterstützung gezahlt werden, um ihnen die Deckung bestimmter Kosten zu 
erleichtern, z. B. Kosten aufgrund der speziellen Bedürfnisse Alleinerziehender oder Familien 
mit behinderten Kindern. Diese Leistungen können regelmäßig oder in Form eines einmali-
gen Kapitalbetrags erbracht werden. 
 
2.2.2 Bestandteile der Sachleistungen 

Betreuung der Kinder tagsüber: Unterkunft und Verpflegung für noch nicht schulpflichtige 
Kinder während des gesamten oder eines Teils des Tages. Das Alter für Vorschulkinder ist in 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegt. Dies umfasst auch die finanzielle Unterstüt-
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zung bei der Bezahlung eines Kindermädchens, das sich tagsüber um die Kinder kümmert. 
Vom Arbeitgeber bereitgestellte Möglichkeiten der Kinderbetreuung während des Tages soll-
ten in Übereinstimmung mit der Definition des Sozialschutzes auf die Beschränkung auf Ver-
einbarungen ohne Gegenleistungen nicht berücksichtigt werden. 
 
Unterbringung: dauerhafte Unterkunft und Verpflegung für Kinder und Familien (z. B. in 
Pflegeheimen und Pflegefamilien). 
 
Haushaltshilfe: Waren und Dienstleistungen, die Kindern und/oder den für sie sorgenden 
Personen zu Hause gewährt werden.  
 
Sonstige Sachleistungen: unterschiedliche Waren und Dienstleistungen für Familien, Ju-
gendliche oder Kinder (Ferienaufenthalte, Freizeitzentren), einschließlich Ermäßigungen von 
Preisen, Gebühren und Fahrpreisen usw. für Kinder oder kinderreiche Familien, wenn diese 
ausdrücklich aus Gründen des Sozialschutzes gewährt werden. Zu dieser Kategorie gehören 
auch Beratungsstellen für Familienplanung. 
 
2.2.3 Generelle Richtlinien für die Abgrenzung von Sozialschutz für Familien und 

Kinder 

Unterstützungen für die Ausgaben für Bildung sind grundsätzlich nicht teil des Sozialschut-
zes. Leistungen, die Familien erhalten, deren Kinder eine weiterführende Ausbildung absol-
vieren und kein eigenes Einkommen erwirtschaften, gelten hingegen nicht als Bildungsaus-
gaben und sind Teil des Sozialschutzes. 
 
Manche Leistungen, die generell Familien betreffen, aber über den Rahmen des Sozial-
schutzes hinausgehen sind nicht in ESSOSS enthalten. Beispiele dafür sind  
 

 steuerliche Regelungen, die eine Umverteilung des Einkommens von Personen ohne 
Kinder zu Personen mit Kindern bewirken sollen.  

 Förderungen im Rahmen des Bildungsbereichs (Schulessen, Ferienprogramme). 
Ausnahmen bilden Förderungen im Bildungsbereich, die nach Bedürftigkeit gewährt 
werden. 

 Ausgaben für vorschulische Bildung, auch wenn sie im Rahmen von Kindergärten 
abgehalten wird, ist nicht Teil des Sozialschutzes. 

 

2.3 Ausgaben für Familienleistungen im Vergleich 

2.3.1 Vergleich OECD und Eurostat 

Die publizierten Zahlen zu Familienleistungen seitens Eurostat folgen exakt der ESSOSS-
Definition. Die OECD-Angaben zu Familienleistungen verwenden die Ausgaben laut 
ESSOSS als Ausgangswert. 
 
Unterschiede zwischen Angaben laut Eurostat und OECD gibt es insbesondere im Bereich 
Sachleistungen und hier beim Thema Kinderbetreuung/frühkindliche Bildung. Während 
ESSOSS die „Betreuung von Kindern tagsüber“ umfasst, d.h. keine frühkindliche Bildung 
sondern nur Betreuung, inkludieren die Familienleistungen laut OECD alle Ausgaben für 
Kinderbetreuung bis unter 6 Jahren, unabhängig davon, ob es sich um reine Betreuung oder 
um eine Bildungseinrichtung handelt. Dieser Unterschied kann sowohl zu einer positiven als 
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betrag in Österreich wird laut BMASK (2014, S.60) ebenfalls in den Eurostat Familienleistun-
gen als Geldleistung berücksichtigt, scheint aber ein den OECD Aufstellungen nicht als 
Steuererleichterung sondern weiterhin als Geldleistung auf. 
 
2.3.2 Begründung für die Wahl der Datenquelle 

Insgesamt verfolgt ESSPOSS eine inhaltlich klare Trennung zwischen Sozialschutz und an-
deren Funktionen staatlicher Leistungen, insbesondere Bildung. Für den Vergleich der Aus-
gaben zwischen Ländern erscheint der OECD-Ansatz aus folgenden Gründen jedoch besser 
geeignet: 
 
 Die Definition der Kinderbetreuung geschieht nach dem Alter des Kindes und unabhängig 

von der inhaltlichen Ausrichtung der Betreuungseinrichtung.  
 Familienspezifische Steuererleichterungen werden explizit ausgewiesen und umfassen 

zusätzlich Regeln zur steuerlichen Umverteilung von Personen ohne Kinder zu Personen 
mit Kindern. 

 
Für den Vergleich der Zeitverläufe im folgenden Kapitel werden OECD und Eurostat-Zahlen 
dargestellt. Für die Darstellung der korrigierten Ausgaben für Familienleistungen werden nur 
OECD-Zahlen herangezogen. 
 
Die Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria (Statistik Austria, 2014) weist Ausgaben 
der öffentlichen Hand für Kindertagesheime aus. Diese unterscheiden sich von den Euros-
tat/OECD-Vorgaben indem sie fiktive Dienstgeberbeiträge nicht berücksichtigen und ent-
sprechende Ausgaben privater Haushalte (Elternbeiträge etc.) nicht gegenrechnen. 
 
Ein wichtiger Schritt in der Erhebung der Ausgaben für Familienleistungen ist die landesspe-
zifische Zuordnung der Leistungen zu den in ESSOSS definierten Kategorien. Besonders 
Leistungen, die föderal organisiert sind (in Österreich z.B. der Bereich Kinderbetreuung) er-
schweren eine exakte Kategorisierung. Laut mündlicher Auskunft der Statistik Austria (Fr. 
Riha, Abt. VGR) führen Probleme bei der Zuordnung der in Kinderbetreuungseinrichtungen 
tätigen Personen, bei denen es sich sowohl um landesbedienstete Pädagogen handeln kann 
als auch um gemeindebedienstete Hilfskräfte, zu Unschärfen, die das Gesamtergebnis aber 
nur geringfügig beeinflussen.  
  

2.4 Zeitverläufe der Ausgaben für Familienleistungen 

Historische Angaben zu Ausgaben für Familienleistungen stellt die OECD seit 1980 zur Ver-
fügung und Eurostat seit 1990, wobei die Eurostat-Angaben jährlich und die OECD-Angaben 
bis auf die letzten 3 Jahre in 5-Jahres-Abständen verfügbar sind. In den Zeitreihen der 
OECD werden die Steuererleichterungen nicht berücksichtigt. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich 
ist, sind Steuererleichterungen bei den untersuchten Ländern nur für Frankreich von Rele-
vanz. 

 
Abbildung 1 zeigt die Ausgaben für Familienleistungen ohne Steuererleichterungen laut 
OECD in Prozent des BIP. Bis 1995 lag Schweden hier mit Abstand an der Spitze der vier 
untersuchten Länder bei rund 4%. Während Österreich und Frankreich über den gesamten 
Betrachtungszeitraum relativ konstante und in etwa ähnliche Beträge von ca. 3% aufweisen, 
stiegen die Ausgaben in Dänemark kontinuierlich an und nehmen 2012 mit 4,0% den höchs-
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ten Wert der vier Länder ein. In Schweden sanken die Ausgaben im Jahr 2000 auf das Ni-
veau von Österreich und Frankreich, liegen 2012 jedoch nur knapp unter Dänemark.  

Abbildung 1: Entwicklung der Ausgaben für Familien lt. OECD seit 1980, exkl. Steuererleichte-
rungen 

 
Quelle: OECD Datenbank  
 
In der Darstellung auf Basis von Eurostat Berechnung liegt ebenfalls Dänemark an der Spit-
ze mit 4% des BIP, auch im gesamteuropäischen Vergleich, vor Luxemburg mit 3,7% und 
Irland und Finnland mit jeweils 3,7% des BIP. Schweden reiht sich seit dem Jahr 2000 zwi-
schen Österreich und Frankreich ein, der in den OECD-Zahlen sichtbare Anstieg in den ak-
tuellen Jahren ist hier nicht ersichtlich.  

Abbildung 2: Entwicklung der Ausgaben für Familien lt. Eurostat seit 1990 

 
Quelle: Eurostat Datenbank  
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Die folgenden Abbildungen stellen die Ausgaben für Kinderbetreuung (bzw. frühkindliche 
Bildung im Fall der OECD) getrennt dar, da in diesem Bereich die größten Unterschiede zwi-
schen den Ländern und zwischen den Definitionen von Eurostat und OECD vorhanden sind. 
 
Die Ausgaben in Österreich für frühkindliche Bildung und Kinderbetreuung laut OECD sind 
im gesamten Beobachtungszeitrum unter 0,5% des BIP und stiegen seit dem Jahr 2000 
leicht an. Die Zahlen laut Eurostat fallen für Österreich sehr ähnlich aus. Für Frankreich un-
terscheiden sich die Zeitverläufe der beiden Datenquellen beträchtlich. Laut OECD überstei-
gen die Ausgaben bereits 1990 jene von Österreich und liegen seit dem Jahr 2000 bei ca. 
1,2% des BIP. Eurostat weist erst seit 2006 einen relevanten Betrag für Frankreich aus, der 
seit 2007 auf dem Niveau des Betrages für Österreich liegt. Die Ausgaben in Dänemark und 
Schweden sind bis zum Jahr 1990 ähnlich und liegen laut beiden Datenquellen zwischen 1,5 
und 2,0% des BIP. Bis zum Jahr 2000 kommt es in Schweden zu einem Absinken der Aus-
gaben auf 1,0% des BIP während die Ausgaben in Dänemark konstant bei über 1,5% liegen. 
Seit diesem Zeitpunkt stiegen die Ausgaben laut OECD auf über 2% in Dänemark und 1,6% 
in Schweden während sie laut Eurostat konstant bei 1,0% bzw. 1,5% liegen. 

 

Abbildung 3: Entwicklung der Ausgaben für frühkindlichen Bildung und Kinderbetreuung lt. 
OECD in %BIP 

 
Quelle: OECD Datenbank  
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Abbildung 4: Entwicklung der Ausgaben für Kinderbetreuung lt. Eurostat in %BIP  

 
Quelle: Eurostat Datenbank  
 

2.5 Ausgaben normiert nach Bevölkerungsstruktur 

Die Altersverteilung der Bevölkerung unterscheidet sich in den vier untersuchten Ländern 
beträchtlich. Die Gründe dafür liegen in unterschiedlichen Geburtenraten in aktuellen Jahren 
und in der Vergangenheit, sowie in Unterschieden in der Zu- und Abwanderung von Perso-
nen und deren Altersstruktur. Der Anteil der unter 6-Jährigen beträgt in Österreich 5,6%, in 
Dänemark 6,8%, in Schweden 7,2% und Frankreich 7,4%. Da Ausgaben für Familien mit der 
Anzahl der Kinder ansteigen, erscheint eine Normierung relativ zum Anteil der Kinder in der 
Bevölkerung sinnvoll.  
 
Die bezugsrelevanten Altersgruppen für die in den OECD Daten1 getrennt ausgewiesenen 
Bereiche der Familienleistungen wurden folgendermaßen festgelegt: 
 

 Maternity and parental leave (Einkommenssicherung vor und nach der Geburt, Ge-
burtsbeihilfe): normiert auf den Anteil der 0- bis 1-Jährigen. 

 Family Allowance (Familienbeihilfe, Elterngeld): normiert auf den Anteil der 0- bis 18- 
Jährigen 

 Sachleistungen (vorwiegend für ECEC - frühkindliche Bildung und Kinderbetreuung): 
normiert auf den Anteil der 0- bis 5-Jährigen. 

 
Die Ausgaben pro Land für den jeweiligen Bereich werden auf den Anteil der Personen in 
der entsprechenden Altersgruppe in Österreich normiert. Für die Berechnung wird die Bevöl-
kerungsverteilung 2011 herangezogen, dem aktuellsten Jahr, für das OECD-Daten vorlie-
gen.  
 

                                                
1  Die folgenden Analysen beschränken sich auf die Familienleistungen laut OECD. 
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2.5.1 Normierung der Ausgaben für maternity and parental leave 

Der Anteil der 0- bis 1-Jährigen liegt in Österreich am niedrigsten mit 1,9% der Bevölkerung 
während Schweden, Dänemark und Frankreich ähnliche Anteile aufweisen. Entsprechend 
werden die Ausgaben für die Einkommenssicherung bei der Geburt und Geburtsbeihilfen für 
diese drei Länder auf 81 bis 76% heruntergewichtet.  
 

  SE AT DK FR 

Anteil 0-1 Jährige 2,4% 1,9% 2,3%  2,5% 

Faktor 0,76 1,00 0,81 0,75 
     Quelle: Eurostat Datenbank  

 
2.5.2 Normierung der Ausgaben für family allowance 

Die Anteile der 0- bis 18-Jährigen verteilen sich ähnlich wie die Anteile der 0- bis 1-Jährigen, 
die Unterschiede fallen jedoch geringer aus. Die Faktoren für die drei Vergleichsländer 
schwanken zwischen 0,83 und 0,89.  
 

 SE AT DK FR 

Anteil 0-18 Jährige 21,8% 19,4% 23,1% 23,4% 

Faktor 0,89 1,00 0,84 0,83 
     Quelle: Eurostat Datenbank  

 
Zusätzlich zum Anteil der bezugsrelevanten Altersgruppe an der Bevölkerung werden die 
Altersgrenzen für den Bezug von Familienbeihilfen bzw. Elterngeld berücksichtig indem die 
Ausgaben auf eine einheitliche Obergrenze von 18 Jahren normiert werden. Die Ausgaben 
von Ländern mit Bezugsgrenzen unter 18 Jahren werden hochgewichtet und jene mit Be-
zugsgrenzen über 18 Jahren heruntergewichtet: 
 

 Schweden: keine Korrektur, da Obergrenze bei 18 Jahren (OECD 2015g) 
 Österreich: Faktor: 0,88. Basis: Familienbeihilfenbezug nach dem Alter des Kindes 

(Statistik Austria, 2015). 
 Dänemark: Faktor: 1,06 da Obergrenze bei 17 Jahren. 
 Frankreich: Faktor: 0,95 da Obergrenze bei 19 Jahren. 

 
Insbesondere für Österreich würde es ohne Berücksichtigung der Altersgrenzen zu einer 
verzerrten Darstellung kommen, da die Altersgrenze für den Familienbeihilfebezug für Kinder 
in Ausbildung bei 25 Jahren liegt, während in anderen Ländern die finanzielle Unterstützung 
während der Ausbildung nicht als Familienleistung zählt.  

 
2.5.3 Normierung der Ausgaben für Sachleistungen 

Da sich Sachleistungen zum überwiegenden Teil auf Ausgaben für frühkindliche Bildung und 
Kinderbetreuung beschränken, die nach OECD-Definition auf Kinder im Alter von 0 bis 5 
Jahren begrenzt sind, wird diese Altersspanne für die Normierung entsprechend der Anteile 
in der Bevölkerung herangezogen: 
 

 SE AT DK FR 

Anteil 0-5 Jährige 7,1% 5,7% 7,0% 7,4% 

Faktor 0,80 1,00 0,80 0,76 
     Quelle: Eurostat Datenbank  
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2.5.4 Berechnung der korrigierten Ausgaben für Familienleistungen 

Die im vorigen Kapitel berechneten Korrekturfaktoren werden nun auf die entsprechenden 
Ausgaben in den einzelnen Bereichen angewendet. Die in der Tabelle grau unterlegten Zei-
len ergeben in Summe die korrigierten Ausgaben für Familienleistungen. Steuererleichterun-
gen und Geldleistungen außer „Maternity and parental leave“ und „Family allowance“ wurden 
ebenfalls auf den Anteil der 0- bis 18-Jährigen in Österreich normiert. 
 

Tabelle 2: Korrigierte und unkorrigierte Ausgaben für Familienleistungen (OECD 2011) in %BIP 

 SE AT DK FR 

Familienleistungen unkorrigiert 3,64% 2,71% 4,05% 3,61% 

     
Sachleistungen 2,14% 0,65% 2,42% 1,36% 

- davon ECEC 1,59% 0,46% 2,01% 1,24% 

Sachleistungen normiert auf %0-5 J. 1,71% 0,65% 1,95% 1,04% 

- davon ECEC normiert auf %0-5 J. 1,27% 0,46% 1,62% 0,95% 

     
Maternity and parental leave 0,74% 0,50% 0,55% 0,29% 

Maternity and parental leave normiert auf %0-1 J. 0,57% 0,50% 0,45% 0,22% 

Family allowance 0,69% 1,52% 1,07% 1,16% 

Family allowance bis 18 J. 0,69% 1,33% 1,13% 1,10% 

Family allowance normiert auf %0-18 J. 0,62% 1,33% 0,95% 0,91% 

restl. Geldleistungen normiert auf %0-18J. 0,05% 0,01% 0,00% 0,10% 

     
Steuererleichterungen normiert auf %0-18J. 0,00% 0,04% 0,00% 0,56% 

     
Familienleistungen korrigiert 2,95% 2,53% 3,35% 2,83% 

Gesamt korrigiert: Summe aus den grau unterlegten Positionen 
ECEC: Early childhood education and care (frühkindliche Bildung und Betreuung) 
Quelle: OECD Datenbank, eigene Berechnungen 

 
Der Vergleich der korrigierten mit den nicht normierten Ausgaben für Familienleistungen 
zeigt einerseits generell niedrigere Werte für alle Länder. Der Grund dafür ist, dass Öster-
reich den niedrigsten Kinderanteil an der Bevölkerung aufweist und gleichzeitig Österreich 
als Referenz für die Normierung herangezogen wurde. Die korrigierten Ausgaben für Fami-
lienleistungen beziehen sich somit auf ein Land mit einer Bevölkerungsstruktur analog zu 
Österreich. Selbst für Österreich liegen die korrigierten Ausgaben unter den Ausgangswer-
ten. Dies liegt an der Anwendung einer einheitlichen Obergrenze für den Familienbeihilfebe-
zug von 18 Jahren. 
 
Vergleicht man nun die korrigierten Ausgaben für Familienleistungen zwischen den Ländern 
ergibt sich eine Verringerung der Differenzen, die Reihenfolge bleibt jedoch erhalten. Däne-
mark weist mit 3,35% BIP weiterhin die höchsten Ausgaben auf, Schweden und Frankreich 
liegen auf ähnlichem Niveau bei 2,95 bzw. 2,83%. Österreich nimmt mit 2,53% BIP den letz-
ten Platz ein.  
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Eine Betrachtung der korrigierten Ausgaben für Kinderbetreuung über die Zeit zeigt ein ähn-
liches Bild wie die entsprechende Abbildung 3 für die nicht korrigierten Zahlen. Der Abstand 
zwischen Österreich und den drei Vergleichsländern reduziert sich erwartungsgemäß etwas, 
während sich die Differenzen zwischen Schweden und Dänemark aufgrund eines sehr un-
terschiedlichen Verlaufs des Anteils der unter 6-Jährigen ebenfalls angleichen. 
 

Abbildung 7: Entwicklung der Ausgaben für frühkindliche Bildung und Betreuung lt. OECD 
normiert auf den Anteil der unter 6-Jährigen in Österreich2 

 
Quelle: OECD Datenbank, eigene Berechnungen 
 
2.5.5 Leistungen für Kinder unter 3 und unter 6 Jahren 

Für die Berechnung der Leistungen für Kinder unter 3 Jahren bzw. unter 6 Jahren wurden 
die Positionen der Ausgaben anteilsmäßig berücksichtigt. Die Anteile ergeben sich aus den 
Altersgrenzen, die für die Normierungsfaktoren im vorigen Kapitel verwendet wurden: 
 

  Bezugsalter Anteil  
unter 6-J. 

Anteil  
unter 3-J. 

Sachleistungen 0-5 Jahre 100% 50% 

Maternity and parental leave 0-1 Jahre 100% 100% 

Family allowance 0-18 Jahre 33,3% 16,7% 

restl. Geldleistungen 0-18 Jahre 33,3% 16,7% 

Steuererleichterungen 0-18 Jahre 33,3% 16,7% 
Quelle: eigene Berechnungen 

 
Die folgenden beiden Abbildungen stellen den Anteil der Ausgaben für unter 3-Jährige und 
unter 6-Jährige den Gesamtausgaben gegenüber wobei Abbildung 8 die nicht korrigierten 
und Abbildung 9 die korrigierten Familienausgaben verwendet. 
 

                                                
2  Die Zeitreihe für Frankreich ist unvollständig, da vor 1995 die Altersverteilung nach Einzeljahren 

nicht verfügbar war. 
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Sowohl in der korrigierten als auch der nicht korrigierten Darstellung ist Schweden das einzi-
ge Land, das mehr als die Hälfte der Ausgaben für unter 3-Jährige veranschlagt. Österreich 
und Frankreich weisen eine ähnliche Ausgabenaufteilung hinsichtlich des Alters auf, wobei 
besonders der Anteil der Ausgaben für Kinder ab 6 Jahren bedeutend über jenem in Schwe-
den und Dänemark liegt. 

Abbildung 8: Ausgaben für Familien in %BIP lt. OECD (2011) für unter 3- und unter 6-Jährige 

 
Quelle: OECD Datenbank, eigene Berechnungen 

Abbildung 9: Ausgaben für Familien korrigiert in %BIP lt. OECD (2011) für unter 3- und unter 6-
Jährige 

 
Quelle: OECD Datenbank, eigene Berechnungen  

3,64%

2,71%

4,05%

3,61%
3,32%

1,82%

3,48%

2,11%2,04%

0,99%

1,93%

1,06%

SE AT DK FR

Gesamt
unter 6-Jährige
unter 3-Jährige

2,95%

2,53%

3,35%

2,94%

2,50%

1,61%

2,71%

1,78%
1,53%

1,06%

1,58%

1,00%

SE AT DK FR

Gesamt
unter 6-Jährige
unter 3-Jährige



ÖIF Working Paper | Nr. 88 | Familienleistungen internationaler Vergleich | Februar 2017 

18 

3 Kinderbetreuung im internationalen Vergleich  

Nachdem zuvor die Familienleistungen in ihrer Gesamtheit dargestellt wurden, widmet sich 
dieses Kapitel der Kinderbetreuung als spezielle Form der Familienleistungen. 
 
In vielen Studien und Medienberichten werden internationale Vergleiche der Betreuungsquo-
ten gezogen. Eine kritische Hinterfragung der Datenquellen erfolgt hierbei selten. Im Rah-
men dieses Kapitels wird zunächst auf die Datenlage eingegangen. Da der EU-SILC am 
häufigsten für solche Vergleiche herangezogen wird, wird er hinsichtlich seiner methodi-
schen Vorgehensweise betrachtet und seine Ergebnisse jenen anderer nationaler Erhebun-
gen gegenübergestellt. In weiterer Folge wird auf die Notwendigkeit eingegangen, Hinter-
grundvariablen, wie zum Beispiel die Karenzregelugen der jeweiligen Länder, mit zu berück-
sichtigen, um die Unterschiede zwischen den Ländern erklären zu können. Abschließend 
wird das Barcelona-Ziel der EU kritisch reflektiert und es wird hinterfragt, wie gut sich dessen 
Umsetzung messen lässt. 
 

3.1 Der EU-SILC und nationale Quellen als Basis für internationale Vergleiche 

Internationale Vergleiche im Bereich der Kinderbetreuung sind aufgrund der Datenlage 
schwierig. Rein nationale Erhebungen sind zwar meistens sehr vollständig, sie haben aber 
zum Teil unterschiedliche Systematiken, welche Einrichtungen und Angebote gezählt bzw. 
nicht gezählt werden oder es wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Kindergartenjahr er-
hoben3. Die Ergebnisse der einzelnen Länderstudien sind daher nicht oder nur eingeschränkt 
vergleichbar. Als Alternative dazu kann man sich auf international (weitgehend) gleich 
durchgeführte Erhebungen stützen. Eine solche jährlich durchgeführte Studie ist der EU-
SILC, der (zumindest konzeptionell) auf einen internationalen Vergleich ausgelegt ist. 
 
Die im EU-SILC erfassten Werte weichen in vielen Ländern von anderen nationalen Erhe-
bungen ab. Hierfür sind unteranderem methodische Unterschiede in den Erhebungen ver-
antwortlich. Einen Überblick über methodische Merkmale des EU-SILC bzw. der österreichi-
schen Kindertagesheimstatistik bieten die folgenden Seiten. 
 
3.1.1 Erfasste Betreuungsformen  

Europäische Vergleiche zur Kinderbetreuung beruhen meist auf den Werten des EU-SILC. 
Im österreichischen EU-SILC wird getrennt nach Formen erhoben, ob ein Kind in einer Krip-
pe, in einem Kindergarten, in einer Vorschule, durch Tageseltern, unentgeltlich durch Privat-
personen oder gegen Bezahlung durch Privatpersonen betreut wird. Liegen in anderen euro-
päischen Ländern andere Angebotsstrukturen vor, können die Kategorien in den nationalen 
EU-SILC Erhebungen hiervon etwas abweichen. Werden mehrere Formen genutzt (z.B. Kin-
dergarten bis 14:00 Uhr und danach eine Tagesmutter), können auch mehrere Formen aus-
gewählt werden. Neben der Frage, ob man die Form grundsätzlich für das jeweilige Kind 

                                                
3  In Österreich werden die Daten für die Kindertagesheimstatistik zum 15. Oktober (Alter der Kinder 

zum 1. September erhoben (Statistik Austria 2014, 20ff), bei einer ähnlichen Erhebung in Deutsch-
land werden die Daten hingegen zum Stichtag 1. März erfasst (Statistisches Bundesamt 2014, 5). 
Dies hat Auswirkungen auf das erfasste Alter der Kinder, da diese im Laufe des Betreuungsjahres 
älter werden und in dessen Folge in eine andere Altersgruppe fallen können. Ein direkter Vergleich 
von Österreich mit Deutschland auf Basis dieser Erhebungen wäre somit kaum zulässig. 
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Solche Änderungen und Abweichungen schaffen Probleme beim Quotenvergleich über einen 
längeren Zeitraum – die ausgewiesenen Quoten können steigen/sinken, weil sich lediglich 
die Zuordnungspraxis geändert hat oder weil tatsächlich mehr/weniger Kinder betreut wer-
den – und zeigen die Schein-Harmonisierung des EU-SILC auf. Wenn trotz identer Vorgaben 
für alle Länder Tageseltern teilweise der formellen und teilweise der anderen Betreuung zu-
geordnet werden, liegen auch im EU-SILC nicht direkt vergleichbare Werte vor. 
 
3.1.2 Altersgrenzen der Kinder  

Für den internationalen Vergleich bereitet der unterschiedliche Start der Schulpflicht Proble-
me. In der Eurostat-Datenbank werden die Quoten der 3-Jährigen bis zum Pflichtschulalter 
ausgewiesen. Abweichungen vom rechtlichen Schulstartalter in Österreich (6 Jahre) gibt es 
in Großbritannien und Malta (5 Jahre) sowie in Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Finn-
land und Schweden (7 Jahre), jeweils auf Basis ISCED 2011 - Stufe 1 (European Commissi-
on 2014). Wegen des unterschiedlichen Schulstartalters werden unterschiedliche Alters-
gruppen miteinander verglichen, woraus sich Verzerrungen ergeben können. 
 
Bei den zumindest 3-Jährigen ist die Altersabgrenzung im EU-SILC problematischer als in 
der Kindertagesheimstatistik. Da der Schuleintritt nicht unmittelbar am 6. Geburtstag sondern 
im September erfolgt, werden auch bereits 6-Jährige in Kindergärten oder vergleichbaren 
Einrichtungen betreut. Da die Kindertagesheimstatistik im Herbst erhoben wird (Stichtag des 
Besuchs der Einrichtung ist der 15. Oktober; das Alter der Kinder wird dabei mit Stichtag 1. 
September erfasst), befinden sich zu diesem Zeitpunkt kaum zumindest 6-Jährige in diesen 
Einrichtungen, da sie bereits in der Volksschule sind. In der Kindertagesheimstatistik können 
problemlos alle Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren erfasst und gezählt werden. Vorzei-
tig eingeschulte Kinder werden zudem zusätzlich ausgewiesen. Da der EU-SILC im Frühjahr 
erhoben wird (großteils April bis Juni), ist die Altersabgrenzung schwieriger. Ein zum Erhe-
bungszeitpunkt (z.B. Mai) formal 6-jähriges Kind kann am Befragungstag 6 Jahre und 1 Mo-
nat alt sein (und somit noch nicht zur Schule gehen), es kann aber auch 6 Jahre und 11 Mo-
nate alt sein (und bereits zur Schule gehen). Wie mit den 6-Jährigen in der Eurostat-
Datenbank umgegangen wird, scheint unklar.  
 
Den Aussagen der Statistik Austria zufolge (Auskunft vom 12.09.2014) sind in der Eurostat-
Datenbank alle 6-Jährigen in den Betreuungsquoten der 3-Jährigen bis zum Pflichtschulalter 
eingeschlossen. Dadurch würden viele Kinder erfasst, die bereits die Volksschule besuchen 
und daher nicht vorschulisch betreut werden. Durch diese Zählweise wäre die im EU-SILC 
ausgewiesene Quote für diese Altersgruppe deutlich niedriger als jene in der Kindertages-
heimstatistik, ihre Aussagekraft wäre wegen der Vermischung von Kindern vor und nach 
dem Schuleintritt aber extrem gering. Auf Basis der Rohdaten des EU-SILC könnte man die 
Schulkinder zwar aus den Berechnungen herausfiltern, diese Filterung geschieht den Aus-
sagen der Statistik Austria zufolge in den von Eurostat publizierten Daten jedoch nicht.  
 
Laut Auskunft von Eurostat (Auskunft vom 04.03.2015) werden hingegen alle 6-Jährigen, 
also auch Kinder die erst 6 Jahre und 1 Monat sind und daher noch nicht zur Schule gehen, 
von den Berechnungen ausgeschlossen. Somit würden viele Kinder im stark genutzten letz-
ten (potenziellen) Betreuungsjahr vor den Schuleintritt nicht erfasst. Auch diese Zählweise 
würde die reale Betreuungsquote der 3-Jährigen bis zum Schuleintritt verfälschen. Wenn 
man viele Kinder im am stärkten genutzten Betreuungsjahr nicht zählt, wird die reale Quote 
nach unter verzerrt und die Aussagekraft der ausgewiesenen Werte ist ebenfalls gering. 
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Dass Kinder im Laufe des Jahres älter werden, spielt auch bei den unter 3-Jährigen eine 
zentrale Rolle für die Abweichungen zwischen den Quoten laut Kindertagesheimstatik und 
laut EU-SILC. Wurde ein Kind im November 2008 geboren, war es im Oktober 2011 unter 3 
Jahre. Findet die EU-SILC-Erhebung im Mai 2012 statt, befindet man sich im selben Kinder-
gartenjahr, dasselbe Kind ist aber mittlerweile knapp über 3 Jahre alt. Bei der Berechnung 
der Quote wird es im EU-SILC somit bei den über 3-Jährigen und nicht mehr bei den unter 3-
Jährigen (wie in der Kindertagesheimstatistik) ausgewiesen. Ist eine Einrichtung im Oktober 
bereits weitgehend ausgelastet und findet der Wechsel von der Krippe in den Kindergaten 
einheitlich im September und nicht am 3. Geburtstag statt, können kaum neue unter 3-
jährige Kinder in die Krippe nachrücken und die Quote für die unter 3-Jährigen sinkt ab. 
 
3.1.3 Erhebungszeitpunkt, Erhebungsumfang, Stichprobenzusammensetzung 

Die österreichische Kindertagesheimstatistik ist eine Vollerhebung5 unter den Trägern – also 
auf der Angebotsseite – zu den in Anspruch genommen Plätzen zum Stichtag 15. Oktober 
(das Alter der Kinder wird dabei allerding zum Stichtag 1. September erfasst) des jeweiligen 
Kalenderjahres (Statistik Austria 2014, 19f). Im EU-SILC werden als Teil der Gesamtstich-
probe unter anderem Eltern bzw. Erziehungsberechtigte – also VertreterInnen der Nachfra-
geseite – im Frühling/Sommer des Jahres befragt. Somit finden die Erhebungen zwar im 
gleichen Kalenderjahr aber in unterschiedlichen Kindergartenjahren statt. Die Daten des EU-
SILC 2012 beziehen sich auf das Betreuungsjahr 2011/12, jene der Kindertagesheimstatistik 
2012 aber auf das Betreuungsjahr 2012/13. Vergleicht man die Ergebnisse des EU-SILC 
2012 mit der Kindertagesheimstatistik 2011, befindet man sich zwar in einem anderen Ka-
lenderjahr aber im gleichen Betreuungsjahr. Allerdings sind selbst bei solchen Vergleichen 
die EU-SILC-Werte immer noch geringer als jene der Kindertagesheimstatistik. 
 
Die Ergebnisse des österreichischen EU-SILC beruhen im Bereich der Kinderbetreuung auf 
einer sehr kleinen Stichprobengröße. Für die vergangenen Jahre liegen je Geburtenjahrgang 
zu jeweils knapp 150 Kindern Angaben zu deren Betreuungsarrangements vor. Im EU-SILC 
2012 gab es Angaben zu insgesamt 387 unter 3-Jährigen und 587 3- bis unter 7-Jährigen 
bzw. 433 3- bis unter 6-Jährigen. Daraus resultieren größere statistische Schwankungsbrei-
ten(unter 3-Jährige: von 9,1% bis 15,7%; 3- bis unter 7-Jährigen: 76,8% bis 83,3%; 3- bis 
unter 6-Jährige: 78,8% bis 86,0%). 
 
Die Statistik Austria empfiehlt explizit, sich bei Österreichauswertungen zur Kinderbetreuung 
an der Kindertagesheimstatistik und nicht am EU-SILC zu orientieren, da diese als zuverläs-
siger eingestuft wird (Statistik Austria 2010, 27). Gegen die Zuverlässigkeit der österreichi-
schen EU-SILC-Daten spricht unter anderem die ausgewiesene Entwicklung der Betreu-
ungsquoten für 3- bis zum schulpflichtigen Alter. Diese wäre von 2011 auf 2012 laut Eurostat 
um 5 Prozentpunkte (von 85% auf 80%) zurückgegangen. Zudem treten im österreichischen 
EU-SILC Verzerrungen bei der Altersverteilung nach Einzeljahren und der Verteilung der 
Kinder auf die Bundesländer auf. Da mit dem Alter der Kinder die Betreuungsquoten steigen 

                                                
5  Damit eine Einrichtung erfasst wird, muss sie einige Mindeststandards aufweisen. Dies sind: 
 mindestens 30 Wochen im Jahr geöffnet 
 mindestens 15 Stunden pro Woche geöffnet 
 an mindestens 4 Tagen pro Woche geöffnet 
 Betreuung durch ausgebildetes Personal 
 Betreuung ohne Anwesenheit der Eltern 
 öffentliche Förderung der Einrichtung  



ÖIF Working Paper | Nr. 88 | Familienleistungen internationaler Vergleich | Februar 2017 

22 

und sich die Quoten zwischen den Bundesländern deutlich unterscheiden, können auch die 
ausgewiesenen Quoten für Gesamtösterreich verzerrt sein. 
 
Für Deutschland deckt eine Untersuchung von Wirth (GESIS) signifikante Stichprobenverzer-
rungen im deutschen EU-SILC auf. Solche Abweichungen von der Gesamtbevölkerung mit 
Kindern dieses Alters zeigen sich etwa hinsichtlich der Bildung und der Herkunft der Mutter 
(Inland/Ausland) sowie der Haushaltsgröße. Einige dieser Merkmale gelten als relevant für 
die Wahrscheinlichkeit, das Kind außerfamilial betreuen zu lassen. Somit scheinen auch die 
deutschen EU-SILC-Daten nur eingeschränkt vertrauenswürdige Ergebnisse zu liefern 
(http://www.demographieonline.de/fileadmin/dgd/meeting2014/slides/wirth_final_berlin_2014.pdf; 
aufgerufen 12.09.2014). 
 
Auch Eurostat stuft die EU-SILC-Daten aus 14 von 26 Staaten im Bereich der Kinderbetreu-
ung der unter 3-Jährigen als unsicher oder unzuverlässig ein (Keck/Saraceno 2011). Diese 
Einschätzung wurde zwar nicht begründet und es wird auch nicht erwähnt, um welche Län-
der es sich hierbei handelt, die niedrige Fallzahl dürfte aber vielfach mitverantwortlich für 
diese Bewertung sein. 
 

3.2 Vergleich der EU-SILC-Daten mit anderen nationalen Erhebungen 

Für die ausgewählten Ländern Österreich, Schweden, Dänemark und Frankeich werden im 
Folgenden die Werte des EU-SILC anderen nationalen Quellen gegenübergestellt und hin-
sichtlich ihrer Konsistenzen und Abweichungen untersucht. Bei solchen Vergleichen muss 
vorab abgeklärt werden, welche Einrichtungen und Betreuungsformen der einzelnen Länder 
in die Analyse aufgenommen werden sollen – Einrichtungen die beispielsweise ausschließ-
lich auf die Freizeitgestaltung fokussieren, sollen bei der Berechnung der Quoten nicht be-
rücksichtigt werden – und welcher österreichischen Betreuungsform diese Angebote am 
ehesten entsprechen. Dafür wird auf bestehende Informationen aus vorangegangenen ÖIF-
Projekten (Dörfler/Blum/Kaindl 2014) sowie auf Vergleiche von Hovestadt (2004) und Ober-
huemer/Schreyer/Neuman (2009) zurückgegriffen. 
 
3.2.1 Österreich 

Die zuvor dargelegten methodischen Unterschiede führen zu deutlich anderen Betreuungs-
quoten im EU-SILC und in der Kindertagesheimstatistik. Im österreichischen EU-SILC wer-
den bei der institutionellen Betreuung niedriger Quoten als in der Kindertagesheimstatistik 
ausgewiesen, bei der Tageselternbetreuung jedoch (zumindest tendenziell) höhere Quoten.6  
 
Für unter 3-Jährige weist der EU-SILC bei der institutionellen Betreuung eine um 6 bis 7 
Prozentpunkte niedrigere Quote aus als die Kindertagesheimstatistik der vergleichbaren Jah-
re. Bei den 3-Jährigen bis zum schulpflichtigen Alter liegen nach Eurostat-Altersgrenzen die 

                                                
6  Die Quoten der Tageseltern werden in der Eurostat-Datenbank nicht gesondert ausgewiesen. Für 

Österreich lassen sie sich jedoch aus den ergänzten Originaldaten des EU-SILC berechnen. Um 
diese Originaldaten mit jenen der Eurostat vergleichbar zu machen, muss eine zusätzliche Altersva-
riable bei der Statistik Austria angefordert werden. Im frei zugänglichen Originaldatensatz ist nur das 
Alter zu Jahresbeginn (am 1. Jänner) erfasst, nicht jedoch das Alter zum Befragungszeitpunkt. Eu-
rostat berechnet die Quoten mit dem Alter zum Interviewzeitpunkt. Dies ist in diesem Fall auch die 
sinnvollere Altersvariable, da das Kind zwischen Jahresbeginn und dem Interviewzeitpunkt Geburts-
tag haben kann. 
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Werte um 11 Prozentpunkte auseinander. Würde man in den EU-SILC-Daten des Jahres 
2012 die Altersgrenze bei unter 6 Jahren anstelle bei unter 7 Jahre festlegen, kommt man 
bei der formellen Betreuung zu einer Quote von 82,4%. Auch diese Quote würde deutlich 
unter jener der Kindertageheimstatistik liegen, da viele Kinder im verpflichtenden Kindergar-
tenjahr nicht erfasst würden. Eine methodisch wesentlich bessere Lösung wäre es, im EU-
SILC zwar als Altersgrenze unter 7 Jahre (also inkl. 6-Jähriger) festzulegen und zusätzlich 
danach zu filtern, ob das Kind noch nicht zur Schule geht. Die Basisdaten des EU-SILC las-
sen eine solche Berechnung grundsätzlich zu. Dabei käme man für das Jahr 2012 auf eine 
weniger verzerrte Quote von 85,7%. 
 

Tabelle 3: Betreuungsquoten in Österreich laut nationaler Statistik und EU-SILC 

 
 
 

Betreuungsquoten in % 

unter 3-Jährige 3- bis unter 6-Jährige a 

3- bis unter 7-Jährige b 

EU-SILC 
2012 

KTH 
2011/12 

KTH 
2012/13 

EU-SILC 
2012 a 

EU-SILC 
2012 b 

KTH 
2011/12 a 

KTH 
2012/13 a 

Krippe c 11,0 9,5 10,3 4,7 3,5 0,5 0,5 
Kindergarten c 3,4 5,9 5,8 77,5 74,5 81,0 81,4 
Altersgemischte Gruppe k.A. 4,3 4,7 k.A. k.A. 8,5 8,5 
Vorschule c 0,0 k.A. k.A. 2,3 4,8 k.A. k.A. 
Hort  k.A. 0,0 0,0 k.A. k.A. 0,2 0,2 
Tageseltern c 3,4 2,1 2,1 2,4 2,2 1,7 1,7 
institutionell a / formell b gesamt 14,2 19,7 20,8 82,4 79,5 90,3 90,6 
gesamt (inkl. Tageseltern c, d 17,6 k.A. k.A. 83,9 80,8 k.A. k.A. 

Quelle: EU-SILC 2012 / Statistik Austria – Kindertagesheimstatistik 2011/12 und 2012/13; eigene 
Berechnung ÖIF 

Anm.: a … Bezeichnung / Altersabgrenzung in der Kindertagesheimstatistik / EU-SILC laut Eurostat 
 b … Bezeichnung / Altersabgrenzung nach Eurostat-Kriterien auf Basis EU-SILC laut Statistik 

Austria; Mehrfachbetreuung möglich 
c … bei EU-SILC eigene Berechnung auf Basis der erweiterten Originaldaten nach den Euro-

stat-Altersgrenzen; in Eurostat-Datenbank nicht abrufbar; Mehrfachbetreuungen möglich 
d … wegen zeitlich ergänzender Mehrfachbetreuungen in institutionellen Einrichtungen und 

durch Tageseltern lassen sich auf Basis der Kindertagesheimstatistik keine Gesamtquo-
ten berechnen 

 
3.2.2 Schweden 

In Schweden beginnt laut Eurostat das Pflichtschulalter im Gegensatz zu Österreich erst mit 
7 Jahren7, wobei im letzten Jahr vorwiegend Vorschulklassen besucht werden. Insgesamt 
betrachtet sind die Unterschiede zwischen den nationalen Quellen (Statistisches Jahrbuch) 
und dem EU-SILC in Schweden eher gering, wobei bei den unter 3-Jährigen die Quote laut 
EU-SILC etwas höher ausfällt als laut der nationalen Statistik.  
 
Im institutionellen Bereich gibt es in Schweden für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, 
die Vorschule (förskola). Auf oberster Ebene besteht in Schweden somit keine formelle 
Trennung zwischen Krippen und Kindergärten. Innerhalb der Vorschulen wird aber in 

                                                
7  Auf Wunsch der Eltern können die Kinder in Schweden bereits mit 6 Jahren eingeschult werden, 

anstelle in eine Vorschulklasse zu gehen. Diese Möglichkeit wird aber kaum genutzt (Dörf-
ler/Blum/Kaindl 2014, 69). 
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Schweden zwischen Gruppen für unter 3-Jährige und solchen für 3-Jährige bis zum Schul-
eintritt differenziert. Zudem gibt es auch altersgemischte Vorschulgruppen für 1-Jährige bis 
zum Schuleintritt (Dörfler/Blum/Kaindl 2014, 76f). 
 
Nicht institutionelle Betreuungsformen wie zum Beispiel Tageseltern – diese werden unter in 
der schwedischen Statistik unter „pedagogisk omsorg“ ausgewiesen – sind aktuell in Schwe-
den ähnlich wie in Österreich quantitativ von eher geringer Bedeutung. Nur bis Mitte der 
1980er Jahre wurden etwa gleich viele Kinder bei Tageseltern und in institutionellen Gruppen 
betreut (Dörfler/Blum/Kaindl 2014, 80). 
 

Tabelle 4: Betreuungsquoten in Schweden laut nationaler Statistik und EU-SILC 

 
 
 

Betreuungsquoten in % 

unter 3-Jährige 3- bis schulpflichtiges Alter 

Eurostat-
Datenbank 

(EU-SILC 2012) 

sonstige  
nationale Daten 

2012 

Eurostat-
Datenbank 

(EU-SILC 2012) 

sonstige  
nationale Daten 

2012 
Förskola (Vorschule) k.A. 46,4 k.A. 71,1 
Förskoleklass (Vorschulklassen) k.A. 0,0 k.A. 23,6 
Pedagogisk omsorg (Tageseltern) k.A. 1,7 k.A. 2,4 
gesamt 52 48,2 96 97,1 

Quelle: Statistiska centralbyrån 2013, 451  
 http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Population/Population-

composition/Population-statistics/Aktuell-Pong/25795/Yearly-statistics--The-whole-
country/105505/; abgerufen am 16.09.2014; eigene Berechnung ÖIF 

 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
 
Insgesamt betrachtet fallen in Schweden die Unterschiede zwischen den Quellen (EU-SILC 
und andere nationale Statistiken) geringer aus als in Österreich. 
 
 

3.2.3 Dänemark 

In Dänemark stimmen die Quoten laut EU-SILC und laut anderen nationalen Erhebungen 
wesentlich besser überein als in Österreich. Die Abweichungen zwischen den Quellen liegen 
bei 1 Prozentpunkt (unter 3-Jährige) bzw. bei 3 Prozentpunkten (3-Jährige bis Schuleintritt). 
 
Anders als in Österreich nehmen derzeit bei den unter 3-Jährigen Tageseltern (dagpleje) 
eine zentrale Rolle bei der Betreuung ein. Mehr als ein Viertel der unter 3-Jährigen wird der-
zeit (2012) durch Tageseltern betreut. Die Tageseltern werden in Dänemark im EU-SILC als 
formelle Betreuungsform erfasst. Inkl. der Tageselternbetreuung werden in Dänemark zwei 
Drittel der unter 3-Jährigen außerfamilial betreut, ohne Tageseltern wären nur 4 von 10 Kin-
dern in einer institutionellen Betreuung.  
 
Bei den zumindest 3-Jährigen verlieren die Tageseltern fast vollständig an Bedeutung. Dann 
sind nur noch weniger als 1% der Kinder bei Tageseltern, hingegen fast alle in einer instituti-
onellen Betreuungseinrichtung. Unter den institutionellen Betreuungsformen sind vor allem 
altersgemischte Gruppen (aldersintegreret institution).von Bedeutung. Mehr als die Hälfte der 
3- bis unter 6-Jährigen wird in solchen Einrichtungen betreut. Den Kindergarten (børnehave) 
besuchet rund ein Drittel der Kinder dieser Altersgruppe. 




